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Feste und 
Feierlichkeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

im  
Jugendhaus Michaelsberg 
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Unsere Kapazitäten 
 
Übernachtungsmöglichkeiten  
 

69 Betten in 25 Zimmern mit Etagendusche/-Toilette 
4   Einzelzimmer 
8   Zweibettzimmer 
3   Dreibettzimmer 
10 Vierbettzimmer 

 
Bitte beachten Sie, dass unsere Mehrbettzimmer überwiegend mit Stockbetten ausgestattet sind.  

 
 
 

Ausstattung und Besonderheiten 
   
Innenhof mit Terrasse Aufzug zu den Räumen Gemeinschaftsraum 
Tischtennisplatte Tischkicker Klavier 
Spielwiese mit Volleyballfeld Gesellschaftsspiele  Kirche „St. Michael“ 
  
     

Räume für Ihr Fest 
 

Raum Lage Größe 

Heuchelberg 1. Stock 64 m² 
Heilbronn/Ludwigsburg 1. Stock 36 m² 
Stromberg 2. Stock (nicht mit dem Aufzug erreichbar) 59 m² 
Kapuzinerkeller Untergeschoss 40 m² 
Graf von Stadion Untergeschoss 124 m² 
 
 
 
 
 
 

Kontaktieren Sie uns! 
Wir schauen gerne mit Ihnen, welche Räumlichkeiten sich am besten für Ihre Vorstellungen eignet. 
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Darf es ein Empfang sein? 
 

Sektempfang 
 
Pro Sektflasche  40,00 € 
inklusive 

- Service 
- Orangensaft und Mineralwasser 
- Gläser und Stehtische 
Weitere Getränke werden nach Verbrauch abgerechnet. 

 
Dazu bieten wir Ihnen gerne Canapés und Häppchen an. 
 
Bunte Gemüseplatte mit Dip 
Obstspieße der Saison 
 
Weißbrot mit … 

- Geräuchertem Lachs 
- Forellenfilet 
- Bergkäse 
- Tomate und Mozarella 
- Kräuterfrischkäse 
- Rohen oder gekochten Schinken 
- Verschiedenen Aufstrichen (Obazda, ...) 

 

Menüvorschläge 
Sehr geehrter Gast! 
 
Die nachfolgend aufgeführten Menüs sind nicht feststehend.  
Gerne dürfen Sie sich Ihr spezielles Menü zusammenstellen. Wenn Sie Fragen haben, beraten wir 
Sie gerne.  
 
Wir empfehlen Ihnen gerne auch saisonale Gerichte, wie Fisch, Muscheln, Wildgerichte, Steinpilze, 
Pfifferlinge oder Spargel. 
Ebenso bieten wir Ihnen verschiedene hausgemachte Sorbet- und Eisspezialitäten an. 
Bitte wenden Sie sich hierbei vertrauensvoll an uns.  
 
Haben Sie bitte Verständnis, dass wir unsere verschiedenen Büffets erst ab 20 Personen anbieten 
können.  
 
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
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Menü 1: 
 

Rinderkraftbrühe mit Markklößchen und Backerbsen,  
parfümiert mit Sherry 

* * * 
Schweinefilet -am Stück gebraten- 

mit Champignonrahmsauce dazu feine Nudeln  
* * * 

Vanilleeis mit heißen Himbeeren 
 

39,50 € / Person 

 

Menü 2: 
  

Feldsalat mit gebratenem Speck  
und frischen Champignons an Balsamicodressing 

* * * 
Maispoulardenbrust -tranchiert- auf Lauchgemüse, Balsamicojus  

und Reisplätzchen 
* * * 

Sorbetteller mit Fruchtsalat 
 

39,50 € / Person 

 
Menü 3: 

Italienisches Menü 
 

Melone mit Parmaschinken 
Vitello tonnato 

* * * 
Auberginenscheiben unter der Parmesankruste 

Tomate- Mozzarella 
Carpaccio vom Kohlrabi mit Gorgonzola 

Ciabatta Brot 
* * * 

Piccata Milanese vom Schwein oder Pute 
Risotto mit Champignon und Parmesanhobel 

Risoleekartoffeln 
Mediterranes Gemüse der Saison 

* * * 
Panna Cotta oder Tiramisu 

 
52,50 € / Person  
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Menü 4: 
Schwäbisches Menü 

 
Schwäbische Hochzeitssuppe 

(Klare Fleischbrühe mit Flädle, Eierstich, Backerbsen  
und Markklößchen) 

* * * 
Schwäbischer Rostbraten mit hausgemachten Spätzle 

Sauerkraut und Maultasche 
* * * 

Ofenschlupfer mit Vanillesauce 
 

44,50 € / Person 

 
Menü 5: 

 
Lachsschnitte auf Blattspinat und Safranschaum 

* * * 
Kalbsrückensteak in Cognacrahmsauce, mit zweierlei Gemüse  

und Kartoffelgratin 
* * * 

Variation von Mousse au chocolat 
 

46,50 € / Person 

 
Menü 6: 

 
Kleines buntes Salatbüffet mit Sprossen und Croutons 

* * * 
Tomatenschaumsuppe mit Gin 

* * * 
Variation von Rinder- und Schweinefilet mit Champignonrahmsauce, 

Maultasche, Gemüsebukett und hausgemachten Spätzle 
* * * 

Dessertteller „nach Art des Hauses“ 
 

49,50 € / Person 
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Menü 7: 
 

Terrine von Edelfischen an kleinem Salatbukett 
* * * 

Kartoffelsuppe mit Speck 
* * * 

Lammrücken -rosa gebraten- auf grünen Bohnen und Rösti 
* * * 

Eisgugelhupf an Buttermilch-Sauerkirschsauce 
 

52,50 € / Person 

 
Menü 8: 

 
Melone mit Parmaschinken 

* * * 
Buntes Salatbüffet der Saison 

mit gerösteten Sonnenblumenkernen  
Bauernbrot- Croutons und zweierlei Dressings 

* * * 
Schweinelendchen unter der Kräuterkruste  

mit Bratensauce oder Champignonrahmsauce 
Buntes Gemüse vom Markt 

Schupfnudeln oder hausgemachte Spätzle 
* * * 

Fruchtsalat 
mit Vanilleeis und Sahne 

 
45,50 € / Person 
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Menüvorschläge 
Vegetarisch/ Vegan 

 

Menü 1: 
 

Karottencremesuppe mit Orange und Ingwer  
verfeinert 

* * * 
Gemüse-Thai Curry mit Basmatireis  

und frittiertem Kartoffelstroh 
* * * 

Rote Grütze mit flüssigem Kokosrahm 
 

32,50 € / Person 

 
Menü 2: 

 
Anti Pasti Gemüse  

Tomaten Mozzarella  
mit hausgemachter Focaccia  

* * * 
Tomaten- Linsen Bolognese mit Spaghetti  

und Parmesan 
 * * *  

Hausgemachtes Tiramisu 
 

30,50 € / Person 

 
Menü 3: 

 
Klare Gemüsebrühe mit Streifen von Gartengemüse  

und Flädle 
mit frischen Kräutern verfeinert 

* * * 
Schupfnudel- Gemüse Pfanne  

mit veganer Specksauce 
* * * 

Vanilleeis und Fruchtsalat 
 

29,50 € pro Person 
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Weitere Angebote und Inspirationen 
 

Hauptgerichte – Pasta 
 
Italienische Lasagne 
Gnocchi in Spinatsauce oder Käsesauce 
Spaghetti mit Bolognesesauce oder Sauce nach Wahl 
 

Beilagen 
 
Hausgemachte Spätzle 
Kartoffeln aller Art 
Pasta aller Art 
Schupfnudeln 
Reis / Tomatenreis 
Frisches Gemüse der Saison 
Knödelvariationen (Semmel-, Spinat-, Käse) 
 

Der süße Abschluss 
 
Italienisches Tiramisu 
Mousse in allen Variationen 
Minigebäck  
Bayrisch Creme 
Beerengrütze mit Vanilleeis 
Vanilleeis mit heißen Himbeeren 
Vanilleeis mit Fruchtsalat 
Bratapfel mit Vanillesauce 
 

Am Abend noch ein Snack  
 
Käsebrett 
Wurstplatte  
… mit Weißbrot serviert 
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Preise und Informationen 
 
 

Räume zur Miete  

  

Stadion € 390,00 
Kapuzinerkeller € 120,00 
Stadion mit Kapuzinerkeller € 500,00 
Heuchelberg € 220,00 
Heilbronn € 50,00 
Ludwigsburg € 50,00 
Heilbronn / Ludwigsburg € 90,00 
Stromberg € 120,00 
Innenhof € 220,00 
Spielwiese                 nur für Feierlichkeiten in Eigenregie € 250,00 
Burggraben               nur für Feierlichkeiten in Eigenregie € 150,00 

 
 

Sonstiges  

  

Beamer (pro Tag) € 35,00 
Klavier  € 75,00 
  

Stehtische inkl. Husse je € 10,00 
Feuerschale             inkl. 1 Tonne Holz € 20,00 
  

Servicezuschlag     nach 23:00 Uhr je Stunde und Mitarbeiter € 50,00 
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Getränkeangebot  
 

Wir setzen bei unserem Getränkeangebot auf regionale und lokale Anbieter.  
Gerne können wir nach Absprache auch eine vielseitigere Getränkeauswahl anbieten. Sollte Ihr 
Wunschgetränke nicht dabei sein, fragen Sie gerne bei uns nach. Fremdgetränke sind nicht gestattet, 
hierfür erheben wir ein Korkgeld.  
 
Alkoholfrei 
Ensinger Sprudel (Still, Medium, Classic) 
Coca Cola 
Coca Cola Zero  
Ensinger ACE 
Ensinger ISO  
Ensinger Cola Mix 
Zabergäuer Apfelsaftschorle 
Teinacher Genusslimonade (verschiedene Sorten) 
 
Distelhäuser Bier 
Export (auch alkoholfrei) 
Naturradler 
Hefeweizen 
 
Weine  
der Weingärtnerei Cleebronn & Güglingen 
 
Sankt M. Riesling 
Sankt M. Grauburgunder 
Sankt M. Lemberger Weißherbst 
Blanc de Noir 
Chatoyant 
 
vom Weingut Storz Cleebronn 
 
Spätburgunder Weißherbst 
Riesling 
Lemberger 
Muskat-Trollinger Rose 
 
 
Preise erhalten Sie gerne auf Anfrage. 
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Allgemeine Geschäftsbedingen für Veranstaltungen in den Jugend- und Tagungshäusern 

 der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

I: Geltungsbereich 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die Mietweise Überlassung von Konferenz-, Bankett- und Veranstaltungsräumen der Jugend und 

Tagungshäuser sowie für alle Lieferungen und Leistungen, die im Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen stehen und deren Durchführung betreffen. 

Sie gelten auch für alle weiteren Räumen, Vitrinen, Wand- und sonstige Flächen sowie für Räume von Veranstaltungsbereich, die mit dem Jugend- oder Tagungshaus in 
Verbindung stehen. Allgemeine Geschäftsbedingen des Veranstalters finden nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich in Textform vereinbart wurde. 

II: Vertragsabschluss, -Partner, Haftung 

Mit der Reservierungsbestätigung des Jugend- und Tagungshauses über die Reservierung von Räumen und Flächen, die Verpflegung sowie von Lieferung und Leistungen 

kommt der Vertag mit dem Veranstalter zustande. 

Ist der Besteller nicht der Veranstalter selbst bzw. wird vom Veranstalter ein gewerblicher Vermittler oder Organisator eingeschaltet, so haltet der Veranstalter zusammen 
mit dem Besteller gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag, sofern dem Jugend- und Tagungshaus eine entsprechende Erklärung des Veranstalters 
vorliegt. 

Das Jugend- und Tagungshaushaftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. Ansprüche des Veranstalters auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Jugend- und Tagungshaus die Pflichtverletzung zu vertreten hat, 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Jugend- oder Tagungshauses beruhen und Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten des Jugend- und Tagungshauses beruhen. 

Einer Pflichtverletzung des Jugend- und Tagungshauses steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Sollten Störungen oder Mängel an den 
Leistungen des Jugend- und Tagungshauses auftreten, wird dieses bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Veranstalters bemüht sein, Abhilfe zu schaffen. 

Der Veranstalter ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. Im Übrigen ist der Veranstalter 
verpflichtet, das Jugend- und Tagungshaus rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entstehung eines außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen. 

III: Leistungen, Preise, Zahlung, Veranstaltungen nach 23 Uhr, Aufrechnung 

Das Jugend- und Tagungshaus ist verpflichtet, die vom Veranstalter bestellten und vom Jugend- und Tagungshaus zugesagten Leistungen zu erbringen. 

Der Veranstalter ist verpflichtet, die für diese und weitere in Anspruch genommenen Leistungen vereinbarten bzw. geltenden Preise des Jugend- und Tagungshauses zu 
bezahlen, Dies gilt auch für vom Veranstalter veranlasste Leistung und Auslagen des Jugend- und Tagungshauses an Dritte, insbesondere auch für Forderungen von 
Urheberrechtsverwertungsgesellschaften. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer ein.  

Eine Erhöhung der Umsatzsteuer nach Vertragsabschluss geht zu Lasten des Veranstalters, Liegen zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltung mehr als 120 Tage, behält 
sich das Jugend- und Tagungshaus das Recht einer Preisänderung vor. 

Für Veranstaltungen nach 23 Uhr des Veranstaltungstages werden pro angefangene Stunde und pro anwesender € 50,00 zusätzlich berechnet. 

Sämtliche Jugend- und Tagungshausrechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug zahlbar. 

Der Veranstalter kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des Jugend- und Tagungshauses aufrechnen. 

IV: Bekanntgabe der endgültigen Teilnehmerzahl, Kosten bei Abbestellung/Reduzierung durch Veranstalter  

Der Veranstalter hat dem Jugend- und Tagungshaus 14 Tage vor der Veranstaltung die endgültige Teilnehmerzahl bekannt zu geben, um eine sorgfältige Vorbereitung zu 

gewährleisten. 

Vom Veranstalter bei Abbestellung/Reduzierung der Leistungen zu tragende Kosten bei vereinbarter Tagungs-/Seminarpauschale: 

~ Abbestellung/Reduzierung am Anreisetag: Berechnung von 80% der gebuchten Leistungen 
~ Abbestellung/Reduzierung 1 bis 14 Kalendertage vor der Veranstaltung: Berechnung von 66% der gebuchten Leistungen  
~ Abbestellung/Reduzierung 15 bis 21 Kalendertage vor der Veranstaltung: Berechnung von 33% der gebuchten Leistungen  
~ Abbestellung/Reduzierung bis 22 Kalendertage vor der Veranstaltung: Berechnung von 20% der gebuchten Leistungen  
~ Abbestellung/Reduzierung 3 Monate vor Veranstaltung: kostenfrei 

Änderungen- oder Stornierungen sind grundsätzlich schriftlich mitzuteilen. 

Vom Veranstalter bei Abbestellung/Reduzierung der Leistungen zu tragende Kosten in anderen Fällen: 

Sofern zwischen Jugend- und Tagungshaus ein Termin zum kostenfreien Rücktritt/zur kostenfreien Abbestellung in Textform vereinbart wurde, kann der Veranstalter bis 

dahin vom Vertrag kostenfrei zurücktreten bzw. diesen stornieren. 

Ansonsten hat er in jedem Fall die vertraglich vereinbart Raummiete sowie bei Dritten veranlasste Leistungen auch dann zu zahlen, wenn er vertragliche Leistungen nicht 
in Anspruch nimmt und eine Weitervermietung nicht mehr möglich ist. 

Erfolgt die Abbestellung/Reduzierung der Teilnehmerzahl seitens des Veranstalters erst zwischen der 8. und 4. Woche vor dem Veranstaltungstermin, ist das Jugend- und 
Tagungshaus berechtigt, zuzüglich zum vereinbarten Mietpreis 35% des entgangenen Speiseumsatzes in Rechnung zu stellen, bei jeder späteren Stornierung 70% des 

Speiseumsatzes. 

Die Berechnung des Speisenumsatzes erfolgt nach der Formel:  

vereinbarter Essens-/Menüpreis x Teilnehmerzahl. Der Abzug ersparter Aufwendungen ist bei Nr. 2 und 3 berücksichtigt. 

Dem Veranstalter steht der Nachweis frei, dass dem Jugend- und Tagungshaus ein Anspruch gemäß vorgenannten Nummern 2 und/oder 3 nicht oder nicht in geforderter 
Höhe entstanden ist. 

 

 



 

 

 

Gültig ab 01.02.2026 (alle vorherigen Preise verlieren damit Ihre Gültigkeit)        Alle Preise inkl. Service und der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Jugendhaus Michaelsberg 

Michaelsberg 1  /  74389 Cleebronn 
Telefon: 07135 – 98070 E-Mail: michaelsberg@tagungshaus.net 

V: Rücktritt des Jugend- und Tagungshauses 

Sofern in Textform vereinbart wurde, dass der Veranstalter innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Jugend- und Tagungshaus in 
diesem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Veranstalter nach den vertraglich gebuchten Veranstaltungsräumen vorliegen 

und der Veranstalter auf Rückfrage des Jugend- und Tagungshauses auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. 

Ferner ist da Jugend- und Tagungshaus berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag außerordentlich zurückzutreten, falls beispielsweise 
~ Höhere Gewalt oder andere vom Jugend- und Tagungshaus nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen;  
~ Veranstaltungen oder Räume schuldhaft unter irreführender oder falscher Angabe Vertragswesentlicher Tatsachen, z.B. zum Veranstalter oder zum Zweck der 
Veranstaltung, gebucht werden; 
~ das Jugend- und Tagungshaus begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des 
Jugend- und Tagungshauses in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich des Jugend- und Tagungshauses zuzurechnen 
ist; 
~ der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung gesetzeswidrig ist; ein Verstoß gegen Ziffer I Nr. 2 vorliegt. Bei berechtigtem Rücktritt des Jugend- und Tagungshauses entsteht 
kein Anspruch des Veranstalters auf Schadenersatz. 

VI: Mitbringen von Speisen und Getränken 

Der Veranstalter darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht mitbringen. Ausnahmen bedürfen einer Vereinbarung in Textform mit dem Jugend- und 
Tagungshaus. In diesen Fällen wird ein Beitrag zu Deckung der Gemeinkosten berechnet. 

Bei Mitgebrachten Speisen behält sich das Jugend- und Tagungshaus vor, Proben von diesen einzubehalten. 

VII: Technische Einrichtungen und Anschlüsse 

Soweit das Jugend- und Tagungshaus für der Veranstalter auf dessen Veranlassung technische und sonstige Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in 
Vollmacht und auf Rechnung des Veranstalters. 

Der Veranstalter haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rückgabe. Er stellt das Jugend- und Tagungshaus von allen Ansprüchen Dritter aus der 
Überlassung dieser Einrichtungen frei. 

Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Veranstalters unter Nutzung des Stromnetzes des Jugend- und Tagungshauses bedarf dessen Zustimmung in 
Textform. Durch die Verwendung dieser Geräte auftretende Störungen oder Beschädigungen an den technischen Anlagen des Jugend- und Tagungshauses gehen zu Lasten 
des Veranstalters, soweit das Jugend- und Tagungshaus diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwendung entstehenden Stromkosten darf das Jugend- und 
Tagungshaus pauschal erfassen und berechnen. 

Der Veranstalter ist mit Zustimmung des Jugend- und Tagungshauses berechtigt, eigene Telefon-, Telefax- und Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafür kann 

das Jugend- und Tagungshaus eine Anschlussgebühr verlangen. 

Bleiben durch den Anschluss eigener Anlagen des Veranstalters geeignete Anlagen des Jugend- und Tagungshauses ungenutzt, kann eine Ausfallvergütung berechnet 
werden. 

Störungen an vom Jugend- und Tagungshaus zur Verfügung gestellten technischen oder sonstigen Einrichtungen werden nach Möglichkeit umgehend beseitigt. Zahlungen 
können nicht zurückbehalten oder gemindert werden, soweit da Jugend- und Tagungshaus diese Störungen nicht zu vertreten hat. 

VIII: Verlust oder Beschädigung mitgebrachter Sachen 

Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Veranstalters in den Veranstaltungsräumen bzw. im Jugend- und 
Tagungshaus. 

Das Jugend- und Tagungshaus übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung keine Haftung, auch nicht für Vermögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz des Jugend- und Tagungshauses. 

Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brandschutztechnischen Anforderungen zu entsprechen. Das Jugend- und Tagungshaus ist berechtigt, dafür einen behördlichen 
Nachweis zu verlangen. Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so ist das Jugend- und Tagungshaus berechtigt, bereits eingebrachtes Material auf Kosten des Veranstalters zu 
entfernen. 

Wegen möglicher Beschädigungen sind die Aufstellung und Abringen von Gegenständen vorher mit dem Jugend- und Tagungshaus abzustimmen. 

Mitgebrachte oder sonstige Gegenstände sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. Unterlässt der Veranstalter das, darf das Jugend- und Tagungshaus 

die Entfernung und Lagerung zu Lasten des Veranstalters vornehmen. 

Verbleiben die Gegenstände im Veranstaltungsraum, kann das Jugend- und Tagungshaus für die Dauer des Verbleibes eine angemessene Nutzungsentschädigung berechnen. 
Dem Veranstalter steht der Nachweis frei, dass der oben genannte Anspruch nicht oder nicht in der geforderten Höhe entstanden ist.  

IX: Haftung des Veranstalters für Schäden 

Sofern der Veranstalter Unternehmer ist, haftet er für alle Schäden an Gebäude und/oder Inventar, die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. -Besucher, -Mitarbeiter, 
sonstige Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst versursacht werden. Das Jugend- und Tagungshaus kann vom Veranstalter die Stellung angemessener Sicherheiten (z.B. 
Versicherungen, Kautionen, Bürgschaften) verlangen. 

X: Schlussbestimmungen 

Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme/Reservierungsbestätigung oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. 

Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Veranstalter sind unwirksam. 

Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des jeweiligen Jugend- und Tagungshauses. 

Ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten - ist im kaufmännischen Verkehr der Sitz des jeweiligen Jugend- und Tagungshauses. Es gilt 
deutsches Recht. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen unwirksam oder nichtig sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen geltend die gesetzlichen Vorschriften. 

Stand: 10/2024 


